
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 28. September 2021  

 
 Nr. 2021/1451  

 

Schertenleib&Seele, 4500 Solothurn: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die 
Theaterproduktion «Déjà vu» 
  

1. Erwägungen 

Schertenleib&Seele, Solothurn, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die Theater-
produktion «Déjà vu». Das Stück erzählt die Geschichte von Martha und David. Die beiden über-
prüfen anhand der Songs, die ihnen in der Jugendzeit viel bedeutet haben, was aus den Idealen 
von einst geworden ist. Verkörpert werden Martha und David von Akin und Andreas Scherten-
leib. Regie führt Ueli Blum. Die Uraufführung des Stücks wird am 28. Januar 2022 bei KreuzKul-
tur über die Bühne gehen, bevor es dann auch an anderen Orten im Kanton Solothurn und in 
der übrigen Deutschschweiz gezeigt wird. Es sind Ausgaben in der Höhe von Fr. 142'000.00 bud-
getiert. 

2. Beschluss 

2.1 Schertenleib&Seele, Solothurn, ist an die Theaterproduktion «Déjà vu» ein 
Produktionsbeitrag von Fr. 30’000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 
Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 
Logos ist unter sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt eines Nachweises 
über die Restfinanzierung (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Schloss 
Waldegg 1, 4532 Feldbrunnen) sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten 
des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83380) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds (3) rk/009585 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Schertenleib&Seele, Andreas Schertenleib, Heidenhubelstrasse 6, 4500 Solothurn 


